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           Satzung des gemeinnützigen Vereins

          „Elternkindtreff Purzelbaum e.V.“

    § 1   Name und Sitz des Vereins

1) Der Verein führt den Namen:

„Elternkindtreff Purzelbaum e.V.“

2) Der Sitz des Vereins ist Berlin.

3) Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg  einzutragen.

4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

      § 2   Zweck und Ziele des Vereins

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige

Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO 51ff.). Der Verein ist

selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

Zwecke.

Der Vorstand soll die Anerkennung der Gemeinnützigkeit beantragen.

2) Er bietet Bildungsangebote für alle Gruppen und Schichten der

der Bevölkerung, insbesondere für Kinder-Jugendliche und Eltern an.

             Er fördert stadtteilbezogene, sozial-kulturelle Arbeit und 

             Selbsthilfeaktivitäten.

             Förderung der pädagogischen Arbeit im Bereich der frühkindlichen 

             Entwicklung.

             Förderung der Gruppenarbeit (Mutter- Kind- Interaktion) für Eltern mit 

             Kindern.

             Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Familien, in denen

             Kinder mit erhöhtem Förderbedarf betreut werden.

 § 3   Selbstlosigkeit

1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigen-

wirtschaftliche Zwecke.

2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. 

3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt

werden.

4) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder

Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens.

5) Der Verein wird die Gemeinnützigkeit beim Finanzamt für Körperschaften

beantragen.

    § 4   Mitgliedschaft

1) Mitglieder können alle natürlichen Personen werden, die die Ziele des 

Vereins unterstützen.

2) Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über die Aufnahme 

          entscheidet der Vorstand.

3) Die Mitgliedschaft endet  durch Austrittserklärung, Ausschluss oder 

          Tod.      

4) Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung 2/3 

Mehrheit. Der Ausschluss kann durch einen wichtigen Grund,

beispielsweise vereinsschädigendes Verhalten, angestrengt werden.

Vor dem Ausschluss ist das Vereinsmitglied zu hören.

   § 5   Mitgliedsbeiträge

1) Über die Höhe der Mitgliedsbeiträge entscheidet die 

Mitgliederversammlung.

   § 6  Vereinsorgane

1) Mitgliederversammlung

2) Vorstand

§ 7  Mitgliederversammlung

1) Die Mitgliedsversammlung wird einmal jährlich vom 

Vorstand einberufen.

2) Hierzu wird mindestens zwei Wochen vorher schriftlich vom

Vorstand eingeladen.

3) Außerordentliche Mitgliederversammlung sind 

einzuberufen, wenn der Vorstand dies beschließt,

oder wenn es von ¼ Mitglieder unter Angaben des Grundes

schriftlich gefordert wird.

4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ¼ 

der Mitglieder anwesend ist.

5) Jedes Mitglied hat auf der Mitgliederversammlung eine

Stimme.

Beschlüsse werden mit 2/3 Mehrheit der anwesenden

Mitglieder befasst.

6) Bei Satzungsänderung ist eine ¾ Mehrheit der anwesenden

Vereinsmitglieder erforderlich.

7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 

Protokoll anzufertigen, dass von mindestens 2 von der

Versammlung zu bestimmenden Personen zu 

unterzeichnen ist.

8) Die Mitgliederversammlung wählt und entlastet den Vorstand.

Sie entscheidet über Satzungsänderung und Ausschlüsse von

Mitgliedern, sowie über die Abberufung von Vereinsmitgliedern.

    § 8 Vorstand

1) Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, dem

stellvertretenden Vorsitzenden ( er fungiert auch als 

           Schatzmeister) und dem Schriftführer. 

           Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus,kann auf einer Mitglieder-

           versammlung  eine Nachwahl erfolgen.

Solange besteht der Vorstand aus den verbliebenen

Mitgliedern.

2) Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Vorstands-

tätigkeit ehrenamtlich aus.

3) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich gemeinsam.

4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung

auf die Dauer eines Jahres gewählt. Er bleibt bis zur

Neuwahl des Vorstandes im Amt.

5) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins.

Er kann sich eine eigene Geschäftsordnung geben.

6) Der Vorstand bereitet die Mitgliederversammlung vor

und beruft sie ein.

    § 9  Vermögen

1) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke

verwandt werden.

2) Der Verein darf keine fremden Personen durch Ausgaben,

die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigen.

     § 10 Auflösung des Vereins

1) Die Auflösung des Vereins erfolgt auf Beschluss von 90%

aller Mitglieder.

2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter

Zwecke fällt das Vermögen auf eine andere steuerbegünstigte

Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der

Kinder und Jugendhilfe. Die Körperschaft wird von der 

Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit bestimmt.

12045 Berlin, den 06.08.2008

Ich habe die Satzung gelesen und erkenne sie an.

Eine Abschrift habe ich erhalten:
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